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Nichtamtliche Begründungen zum 
Ausführungsgesetz der EKD zum Besoldungs- und Versorgungsgesetz der EKD 

(AGBVG-EKD)  
 
 

Begründung zum  
zum Kirchengesetz zur Änderung dienstrechtlicher Regelungen 2016 

vom 8. November 2016 
 
A. Allgemeines 
Das Kirchengesetz zur Änderung dienstrechtlicher Regelungen 2016 umfasst als Artikelgesetz Ände-
rungen der dienstrechtlichen Kirchengesetze mit Wirkung für die Gliedkirchen sowie einiger Kirchenge-
setze, die ausschließlich die öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnisse der EKD selbst sowie Entsendun-
gen zu einem Auslandsdienst betreffen. Im Einzelnen sind dies: 
 
Artikel 1 das Pfarrdienstgesetz (PfDG.EKD), 
Artikel 2 das Kirchenbeamtengesetz (KBG.EKD), 
Artikel 3 das Besoldungs- und Versorgungsgesetz (BVG-EKD), 
Artikel 4 das Ökumenegesetz (ÖG-EKD), 
Artikel 5 das Ausführungsgesetz der EKD zum Pfarrdienstgesetz (AGPfDG-EKD), 
Artikel 6 das Ausführungsgesetz der EKD zum Kirchenbeamtengesetz (AGKBG.EKD), 
Artikel 7 das Ausführungsgesetz der EKD zum Besoldungs- und Versorgungsgesetz (AGBVG-EKD) 
sowie Artikel 8 das Inkrafttreten.  
 
Es enthält keine spektakulären Eingriffe in das bisherige Dienstrecht, sondern bringt lediglich die vor-
handenen Kirchengesetze der EKD im Bereich des Dienstrechts auf den aktuellen Stand. Insbesondere 
das Gesetz zur Änderung des Bundesbeamtengesetzes und weiterer dienstrechtlicher Vorschriften vom 
6. März 2015 (BGBl I S. 250) war Anlass zur Überprüfung und Aktualisierung vorhandener Regelungen. 
Im Laufe des Gesetzgebungsverfahrens wurden außerdem Regelungen des Entwurfs eines Gesetzes 
zur besseren Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf für Beamtinnen und Beamte des Bundes und 
Soldatinnen und Soldaten sowie zur Änderungen weiterer dienstrechtlicher Vorschriften vom 1. April 
2016 (BR-Drucks. 158/16) aufgegriffen, die wesentlichen Verbesserungen der bisherigen Regelungen 
für pflegende Angehörige im öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis beinhalten. Der Deutsche Bundes-
tag hat dem Gesetzentwurf am 7. Juli 2016 in dritter Beratung zugestimmt. Mit der zeitnahen Verkün-
dung im Bundesgesetzblatt ist zu rechnen. 
Darüber hinaus beseitigt das vorliegende Kirchengesetz redaktionelle Unebenheiten und klärt oder er-
weitert einige Öffnungsklauseln insbesondere des Besoldungs- und Versorgungsgesetzes auf Wunsch 
der Gliedkirchen, die gerade an ihren Ausführungsgesetzen zu diesem Kirchengesetz arbeiten.  
Folgende inhaltliche Änderungen sollen hervorgehoben werden:  

• § 5 Absatz 3 PfDG.EKD: Veröffentlichung des Verlustes der Ordinationsrechte im Amtsblatt darf 
auch im Internet lesbar sein.  

• §§ 61f. PfDG.EKD und §§ 16f. KBG.EKD: Änderung einiger personalaktenrechtlicher Regelungen, 
teilweise in Orientierung an dem Gesetz zur Änderung des Bundesbeamtengesetzes: insbesondere  
o die vollständige oder teilweise Digitalisierung von Personalakten wird zugelassen,  
o die besonderen Personalakten-Regelungen im PfDG.EKD und KBG.EKD sind – anders als im 

staatlichen Recht – nicht abschließend, sondern werden durch das allgemeine Datenschutzrecht 
im DSG-EKD ergänzt.  

o Mitteilungen in Strafsachen sowie Auskünfte aus dem Bundeszentralregister werden hinsichtlich 
des Anspruchs der Mitarbeitenden auf Entfernung mit Beschwerden u.ä. gleichgestellt. Nicht ent-
fernt werden Registerauszüge nach § 30a Bundeszentralregistergesetz (BZRG), die eingeholt 
werden, um die Eignung für Aufgaben mit Zugang zu Kindern und Jugendlichen zu prüfen.  

• §§ 69 bis 69b PfDG.EKD und §§ 50 bis 51b KBG.EKD: Anpassung und Erweiterung der bisherigen 
Regelungen an die vom Bundestag beschlossenen neuen Regelungen zur Beurlaubung aus famili-
ären Gründen, zur Familienpflegezeit mit Vorschuss und zur Pflege-zeit mit Vorschuss mit der Folge, 
dass es nicht mehr erforderlich ist, sich bereits bei Beginn der Pflege zum Dienstumfang nach Ab-
schluss der Pflegephase festzulegen.  

• §§ 73 Absatz 2, 94 Absatz 5 PfDG.EKD und § 53 Absatz 2, § 72 Absatz 6 KBG.EKD: Differenzierung 
des Nebentätigkeitsrechts für Teildienst, Beurlaubungen, Ruhestand und Ehrenamt. Im Teildienst 
und bei Beurlaubungen soll das allgemeine Nebentätigkeitsrecht gelten, ebenso im Ruhestand, dort 
aber mit dem Zusatz, dass die Genehmigung als erteilt gilt, wenn nicht innerhalb von sechs Wochen 
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nach Antragstellung ein Ersuchen näherer Auskünfte über die Nebentätigkeit oder eine Versagung 
eingeht (§ 94 Absatz 5 PfDG.EKD). Für Pfarrerinnen und Pfarrer im Ehrenamt soll für Nebentätig-
keiten Anzeigepflicht gelten mit der Möglichkeit, nähere Auskünfte einzuholen und ggf. eine Unter-
sagung auszusprechen (§ 114 Absatz 2 PfDG.EKD).  

• §§ 6, 82a, 91a KBG.EKD, § 8 AGKBG.EKD: Ämter mit leitender Funktion können künftig auch zu-
nächst im Kirchenbeamtenverhältnis auf Probe übertragen werden.  

• § 11 Absatz 2 ÖG-EKD: durch Rechtsverordnung kann eine Interessenvertretung für in Auslandsge-
meinden entsandte Pfarrerinnen und Pfarrer geregelt werden, da sie bisher keine rechtlich gesi-
cherte Vertretung haben. 

• § 13 BVG-EKD fasst die Regelung zum Familienzuschlag genauer für Fälle des Zusammentreffens 
staatlicher und kirchlicher Zahlungen, in denen der Staat den kirchlichen Dienst nicht als öffentlichen 
Dienst anerkennt. Es wird verdeutlicht, dass der staatliche Anteil unabhängig von seiner konkreten 
Höhe angerechnet wird, so dass künftig unterschiedliche Besoldungstabellen in den Ländern und 
Ruhegehaltssätze der Familienzuschlagsberechtigten nicht mehr ermittelt werden müssen.  

• § 3a AGPfDG-EKD und § 2a AGKBG.EKD: Gutachten, Untersuchungen und Beobachtungen kön-
nen auch durch Fachärztinnen und -ärzte erfolgen, da staatliche Gesundheitsämter es zunehmend 
ablehnen, kirchliche Beschäftigte amtsärztlich zu untersuchen.  

• § 4a AGPfDG-EKD und § 7a AGKBG.EKD: Regelungen über einen Leistungsbescheid, wie sie bei 
staatlichen und kirchlichen Dienstherren üblich sind, werden für öffentlich-rechtliche Dienstverhält-
nisses der EKD eingefügt.  

• Aufhebung des § 7 AGBVG-EKD: wer sich aus einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis der EKD 
entlassen lässt, kann künftig anstelle einer Nachversicherung in der gesetzlichen Rentenversiche-
rung ein Altersgeld wählen.  

 
 
B. Zu den einzelnen Vorschriften 
I. Artikel 1 (...)  
II. Artikel 2 (...)  
III. Artikel 3 (...)  
IV. Artikel 4 (...)  
V. Artikel 5 (...)  
VI. Artikel 6 (...)  
 
VII. Artikel 7  
1. Änderung des Ausführungsgesetzes zum Besoldungs- und Versorgungsgesetz  
 
1. Zu § 5a 
§ 46 BBesG, der eine Zulage für die Wahrnehmung eines höherwertigen Amtes vorsah, wurde durch 
das Siebte Besoldungsänderungsgesetz vom 3. Dezember 2015 (BGBl. 2015 S. 2163) mit Wirkung zum 
1. Januar 2016 aufgehoben. Hintergrund hierfür war die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts 
vom 25. September 2014 (2 C 16.13), dass ein Anspruch auf Zahlung einer Zulage für die Übertragung 
von Aufgaben eines höherwertigen Amtes auch dann besteht, wenn die Stellenbewirtschaftung in Form 
der sogenannten haushaltsrechtlichen „Topfwirtschaft“ erfolgt. Dies führt für den Bund zu einem unver-
hältnismäßigen Verwaltungsaufwand. Die EKD betreibt hingegen keine "Topfwirtschaft". Sie muss aber 
hin und wieder ein höherwertiges Amt vertretungsweise versehen lassen und möchte dies nicht ohne 
finanzielle Anerkennung tun. Die Formulierung der EKD-Regelung orientiert sich an einem entsprechen-
den Regelungsentwurf zum AGBVG-EKD der EKBO.  
 
2. Zu § 7  
§ 7, der bisher die Anwendung des Altersgeldgesetzes ausschloss, wird aufgehoben. Damit kann künf-
tig, wer sich aus einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis der EKD entlassen lässt, anstelle einer 
Nachversicherung in der gesetzlichen Rentenversicherung ein Altersgeld wählen. Nach § 1 des Alters-
geldgesetzes wird ein Altersgeld gewährt, wenn zum Zeitpunkt der Entlassung zwingende dienstliche 
Gründe nicht entgegenstehen und die entlassene Person vor Beendigung des Dienstverhältnisses eine 
Erklärung gegenüber dem Dienstherrn abgegeben hat, anstelle der Nachversicherung in der gesetzli-
chen Rentenversicherung das Altersgeld in Anspruch nehmen zu wollen. Anspruch auf Altersgeld ent-
steht nach § 49 Abs. 3 BVG-EKD abweichend von § 3 des Altersgeldgesetzes nach einer altersgeldfä-
higen Dienstzeit von sieben Jahren bei einem kirchlichen Dienstherrn i.S.d. § 1 BVG-EKD. Zeiten einer 
Teilzeitbeschäftigung sind gemäß § 3 AltGG insoweit in vollem Umfang zu berücksichtigen. 
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VIII. Artikel 8  
Inkrafttreten  
Dieses Artikelgesetz tritt zum 1. Januar 2017 in Kraft. Die Änderungen im Pfarrdienstgesetz, Kirchen-
beamtengesetz und Besoldungs- und Versorgungsgesetz treten somit in den Gliedkirchen, die den ge-
nannten Kirchengesetzen für ihren Bereich zugestimmt haben, zu diesem Termin in Kraft, ohne dass 
es seitens der Gliedkirchen eines weiteren Aktes bedürfte. Für die EKD, für deren Eigenbereich drei 
Ausführungsgesetze und das Ökumenegesetz geändert werden, gilt das ohnehin.  


